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Auf die Revision des KlÃ¤gers wird das Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-
Westfalen vom 20. September 2000 aufgehoben. Die Sache wird zur erneuten
Verhand- lung und Entscheidung an das Landessozialgericht zurÃ¼ckverwiesen. Die
weitergehende Revision wird zurÃ¼ckgewiesen.

GrÃ¼nde:

I

Die Beteiligten streiten darÃ¼ber, ob der Zulassung des KlÃ¤gers die 55-Jahres-
Zugangsgrenze entgegensteht.

Der KlÃ¤ger ist am 24. Februar 1943 geboren. Er hat die Berechtigung, die
Gebietsbezeichnungen Innere Medizin sowie Physikalische und Rehabilitative
Medizin zu fÃ¼hren. FrÃ¼her lebte und arbeitete er in RumÃ¤nien, seit 1978 in der
Bundesrepublik Deutschland. Hier war er bis zum April 1996 in verschiedenen
KrankenhÃ¤usern und Arztpraxen tÃ¤tig. Seitdem ist er arbeitslos. Vom 14. August
1997 bis zum 28. Januar 1998 war er aufgrund eines hÃ¤uslichen Unfalls
arbeitsunfÃ¤hig. Danach â�� bis Mitte 1998 â�� bezog er erneut Arbeitslosengeld.
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Mit seinem am 13. Februar 1998 eingegangenen Antrag auf Zulassung zur
vertragsÃ¤rztlichen Versorgung mit Vertragsarztsitz in R. zum 1. April 1998 trug er
vor, nach seiner letzten BeschÃ¤ftigung keine Anstellung fÃ¼r eine Ã¤rztliche
TÃ¤tigkeit mehr gefunden zu haben. Er wolle nunmehr eine eigene Praxis
grÃ¼nden und dafÃ¼r sein VermÃ¶gen einsetzen. Er habe eine Lebensversicherung
mit einem RÃ¼ckkaufswert von ca 98.000 DM sowie Barkapital von ca 50.000 DM.
Er habe auch BeitrÃ¤ge zum Versorgungswerk fÃ¼r die Ã�rztealtersversorgung
entrichtet. Bei seinen Vorsprachen in der KassenÃ¤rztlichen Vereinigung (KÃ�V) sei
ihm erklÃ¤rt worden, er kÃ¶nne die Zulassung bis vor Vollendung des 55.
Lebensjahres beantragen.

Der ZulassungsausschuÃ� tagte am 27. Mai 1998. Er lehnte den Antrag des
KlÃ¤gers ab, weil er einen Ã¼ber 55 Jahre alten Arzt nicht mehr zulassen dÃ¼rfe.
Ein HÃ¤rtefall, der eine Ausnahme rechtfertige, sei nicht gegeben (Bescheid vom
28. Juli 1998). Den Widerspruch des KlÃ¤gers wies der beklagte
BerufungsausschuÃ� zurÃ¼ck (Bescheid vom 3. Dezember 1998). Er fÃ¼hrte aus,
fÃ¼r das Eingreifen der 55-Jahres-Zugangsgrenze sei der Zeitpunkt maÃ�gebend,
fÃ¼r den nach den Angaben des Antragstellers die Zulassung erfolgen solle. Diese
habe der KlÃ¤ger fÃ¼r den 1. April 1998 und damit fÃ¼r einen Zeitpunkt erst nach
Vollendung seines 55. Lebensjahres beantragt. Eine Ausnahme wegen der
unzutreffenden Auskunft der Verwaltungsangestellten komme nicht in Betracht,
weil nur der ZulassungsausschuÃ� selbst fÃ¼r RechtsauskÃ¼nfte zustÃ¤ndig sei.
Eine unbillige HÃ¤rte ergebe sich weder aus seiner Krankheit im Jahr 1997 noch aus
seiner wirtschaftlichen Situation. Er habe eine ausreichende Altersrente ab dem 65.
Lebensjahr zu erwarten. Bis dahin habe er eine genÃ¼gende Lebensgrundlage
aufgrund seiner Lebensversicherung und seines Barkapitals sowie aus
UnterhaltsansprÃ¼chen gegen seine Ehefrau, die seit 1990 als Ã�rztin praktiziere
und daraus erhebliche EinkÃ¼nfte erziele.

Seine Klage ist beim Sozialgericht ohne Erfolg geblieben (Urteil vom 6. Oktober
1999). Das Landessozialgericht (LSG) hat Ermittlungen zu der wirtschaftlichen
Situation des KlÃ¤gers, dem Verlauf seiner Erkrankung sowie den AuskÃ¼nften
Ã¼ber die Frist fÃ¼r den Zulassungsantrag durchgefÃ¼hrt und sodann seine
Berufung zurÃ¼ckgewiesen (Urteil vom 20. September 2000). Zur BegrÃ¼ndung
hat es ausgefÃ¼hrt, fÃ¼r die 55-Jahres-Zugangsgrenze sei der Zeitpunkt
maÃ�geblich, zu dem die Zulassung erfolgen solle, also der Zeitpunkt, in dem alle
Voraussetzungen der Â§Â§ 17, 18 der Zulassungsverordnung fÃ¼r VertragsÃ¤rzte
(Ã�rzte-ZV) vorlÃ¤gen und der Antragsteller zur Aufnahme der vertragsÃ¤rztlichen
TÃ¤tigkeit bereit sei. Der KlÃ¤ger habe seine Bereitschaft erst zum 1. April 1998
erklÃ¤rt, mithin fÃ¼r einen Zeitpunkt, in dem er die Altersgrenze bereits
Ã¼berschritten habe. Sein Begehren sei auch dann erfolglos, falls die
Verwaltungsangestellte der KÃ�V eine Antragstellung bis vor Vollendung des 55.
Lebensjahres fÃ¼r ausreichend erklÃ¤rt habe. Das Rechtsinstitut des
sozialrechtlichen Herstellungsanspruchs sei im Vertragsarztrecht nicht anwendbar,
kÃ¶nne Ã¼berdies einen Mangel der vorliegenden Art ohnehin nicht unschÃ¤dlich
machen. Auch eine unbillige HÃ¤rte iS des Â§ 25 Satz 2 Ã�rzte-ZV sei nicht
gegeben. Denn er habe fÃ¼r die Zeit ab Vollendung des 65. Lebensjahres
ausreichende Altersrenten in Aussicht, nÃ¤mlich sowohl aus der Ã�rzteversorgung
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als auch â�� nach DurchfÃ¼hrung des Versorgungsausgleichs â�� von der
Bundesversicherungsanstalt fÃ¼r Angestellte. FÃ¼r seinen derzeitigen Unterhalt
sei er auf die im Scheidungsverfahren geltend gemachten Ausgleichszahlungen und
den RÃ¼ckkauf seiner Lebensversicherung zu verweisen, der ihm monatliche
Entnahmen von mindestens ca 4.000 DM bis zur Vollendung seines 65.
Lebensjahres bringen kÃ¶nne. Der Anerkennung einer unbilligen HÃ¤rte stehe
jedenfalls entgegen, daÃ� er die Zulassung ohne weiteres hÃ¤tte frÃ¼her
beantragen und die vertragsÃ¤rztliche TÃ¤tigkeit noch vor Vollendung des 55.
Lebensjahres hÃ¤tte aufnehmen kÃ¶nnen. Dies hÃ¤tte er bereits seit Beginn seiner
Arbeitslosigkeit im Mai 1996 betreiben kÃ¶nnen, auch wÃ¤hrend der Ã¤rztlich
bescheinigten ArbeitsunfÃ¤higkeit, wie die in dieser Zeit dokumentierten
BemÃ¼hungen â�� zB um PraxisÃ¼bernahmen â�� zeigten.

Mit seiner Revision rÃ¼gt der KlÃ¤ger, Â§ 25 Ã�rzte-ZV sei falsch ausgelegt und
angewendet worden. Ohne Bedeutung sei, daÃ� er fÃ¼r die Aufnahme seiner
vertragsÃ¤rztlichen TÃ¤tigkeit den 1. April 1998 und damit einen Zeitpunkt erst
nach Vollendung seines 55. Lebensjahres angegeben habe. Eine Pflicht, bei der
Antragstellung ein Datum fÃ¼r den Beginn seiner KassenarzttÃ¤tigkeit anzugeben,
bestehe nach den Regelungen der Â§Â§ 17 bis 25 Ã�rzte-ZV nicht. Der Arzt kÃ¶nne
im Regelfall einen solchen Zeitpunkt auch noch gar nicht benennen. Er wisse nicht,
ob und wann er zugelassen werde, zumal die Sitzungstermine der
Zulassungsgremien nicht regelmÃ¤Ã�ig stattfÃ¤nden. Erst nach Erhalt der
Zulassung kÃ¶nne er ver-nÃ¼nftigerweise abschlieÃ�end PraxisrÃ¤ume anmieten
und ausstatten sowie Personal anstellen. Dementsprechend habe nach Â§ 19 Abs 2
Ã�rzte-ZV der ZulassungsausschuÃ� seinerseits den Zeitpunkt der Aufnahme der
vertragsÃ¤rztlichen TÃ¤tigkeit festzusetzen, wodurch auch ZulassungsantrÃ¤gen
auf Vorrat entgegengewirkt werde. Jeder Antrag vor Vollendung des 55.
Lebensjahres sei als rechtzeitig anzusehen. Er â�� der KlÃ¤ger â�� sei auf eine
ErwerbstÃ¤tigkeit angewiesen. Er kÃ¶nne derzeit nur die MindestbeitrÃ¤ge zum
Versorgungswerk leisten und erhalte dann nur eine Altersrente von 2.800 DM,
womit er seinen bisherigen Lebensstandard nicht weiterfÃ¼hren kÃ¶nne.
SchlieÃ�lich habe das LSG den ErlÃ¶s aus einem RÃ¼ckkauf seiner
Lebensversicherung mit monatlich 4.000 DM zu hoch berechnet.

Der KlÃ¤ger beantragt,
die Urteile des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen vom 20. September 2000
und des Sozialgerichts DÃ¼sseldorf vom 6. Oktober 1999 aufzuheben sowie den
Beklagten unter Aufhebung seines Bescheides vom 3. Dezember 1998 zu
verpflichten, ihn â�� den KlÃ¤ger â�� als Arzt fÃ¼r Innere Medizin sowie fÃ¼r
Physikalische und Rehabilitative Medizin mit Vertragsarztsitz in R. zur
vertragsÃ¤rztlichen Versorgung zuzulassen,
hilfsweise,
das Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen vom 20. September 2000
aufzuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das
Landessozialgericht zurÃ¼ckzuverweisen.

Der Beklagte und die Beigeladenen zu 2., 3. und 8. (Innungskrankenkasse
Nordrhein, Landesverband der Betriebskrankenkassen Nordrhein-Westfalen und
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KassenÃ¤rztliche Vereinigung Nordrhein) beantragen,
die Revision des KlÃ¤gers zurÃ¼ckzuweisen.

Sie verteidigen das Urteil des LSG. Es habe entgegen der Ansicht des KlÃ¤gers nicht
die Forderung aufgestellt, der Zulassungsbewerber mÃ¼sse einen Zeitpunkt fÃ¼r
die Aufnahme seines Praxisbetriebs bestimmen. Es habe nur darauf abgehoben,
daÃ� der KlÃ¤ger im vorliegenden Fall einen solchen Zeitpunkt angegeben habe,
und daraus gefolgert, zum frÃ¼heren TÃ¤tigkeitsbeginn sei er nicht bereit
gewesen, so daÃ� er nicht mehr habe zugelassen werden dÃ¼rfen. Dies werde der
Regelung des Â§ 25 Ã�rzte-ZV gerecht, die auf die Zulassung zur
vertragsÃ¤rztlichen TÃ¤tigkeit und nicht auf den Zeitpunkt der Antragstellung
abstelle. Die Regelungen des Â§ 98 Abs 2 Nr 12 FÃ¼nftes Buch Sozialgesetzbuch
(SGB V) und des Â§ 25 Ã�rzte-ZV normierten gerade keine Antragsfrist, sondern
stellten auf die Zulassung ab. Im Ã¼brigen habe der KlÃ¤ger den Zeitpunkt der
Aufnahme seines Praxisbetriebs in der Verhandlung vor dem ZulassungsausschuÃ�
nochmals vom 1. April auf den 1. Juli 1998 verschoben, was zusÃ¤tzlich zeige, daÃ�
er die vertragsÃ¤rztliche TÃ¤tigkeit nicht vor Vollendung seines 55. Lebensjahres
habe aufnehmen wollen.

Die Ã¼brigen Beteiligten haben sich nicht geÃ¤uÃ�ert.

II

Die Revision des KlÃ¤gers hat gemÃ¤Ã� seinem Hilfsantrag iS der
ZurÃ¼ckverweisung der Sache an das LSG Erfolg. Seinem Begehren auf
Verpflichtung des Beklagten, ihn zur vertragsÃ¤rztlichen Versorgung zuzulassen,
hat der Senat nicht entsprechen kÃ¶nnen, weil zu weiteren
Zulassungsvoraussetzungen, die im Berufungsurteil nicht erÃ¶rtert worden sind,
noch Tatsachenfeststellungen des LSG erforderlich sind. Die 55-Jahres-
Zugangsgrenze des Â§ 98 Abs 2 Nr 12 SGB V iVm Â§ 25 Ã�rzte-ZV hindert â��
entgegen der Auffassung der Vorinstanzen und des Beklagten â�� die Zulassung
des KlÃ¤gers nicht. Denn diese Altersgrenze ist nach einer den
verfassungsrechtlichen Anforderungen entsprechenden Auslegung durch den vor
Vollendung seines 55. Lebensjahres gestellten Antrag gewahrt worden.

Nach Â§ 98 Abs 2 Nr 12 SGB V mÃ¼ssen die Zulassungsverordnungen Vorschriften
Ã¼ber den AusschluÃ� einer Zulassung von Ã�rzten enthalten, die das 55.
Lebensjahr vollendet haben und die Voraussetzungen fÃ¼r Ausnahmen von diesem
Grundsatz festlegen. GemÃ¤Ã� Â§ 25 Ã�rzte-ZV ist die Zulassung eines Arztes, der
das 55. Lebensjahr vollendet hat, ausgeschlossen (Satz 1). Der
ZulassungsausschuÃ� kann davon in AusnahmefÃ¤llen abweichen, wenn dies zur
Vermeidung unbilliger HÃ¤rten erforderlich ist (Satz 2).

Die 55-Jahres-Zugangsgrenze als solche ist mit dem Grundgesetz (GG) vereinbar
(BVerfGE 103, 172, 182 ff = SozR 3-5520 Â§ 25 Nr 4 S 25 ff; ebenso schon vorher 
BSGE 73, 223, 225 ff = SozR 3-5520 Â§ 25 Nr 1 S 3 ff und zuletzt BSG SozR 3-5520
Â§ 25 Nr 3 S 15 ff). Darin liegt zwar ein Eingriff in die berufliche
BetÃ¤tigungsfreiheit, die durch Art 12 Abs 1 GG geschÃ¼tzt ist. Er betrifft aber
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nicht die Berufswahl, sondern lediglich die BerufsausÃ¼bung; denn nicht der
Zugang zum Arztberuf insgesamt, sondern nur die MÃ¶glichkeit vertragsÃ¤rztlicher
TÃ¤tigkeit wird beschrÃ¤nkt. Diese AusÃ¼bungsregelung kommt allerdings einer
BeschrÃ¤nkung der Berufswahl nahe, denn ein Arzt kann eine Arztpraxis im
Regelfall nur dann wirtschaftlich tragfÃ¤hig betreiben, wenn er auch die ca 90 %
Patienten, die gesetzlich krankenversichert sind, behandeln kann. Berufswahlnahe
AusÃ¼bungsregelungen sind nach der Rechtsprechung nur zur Sicherung
besonders wichtiger Interessen der Allgemeinheit gerechtfertigt (s BVerfGE 11, 30,
44 f; vgl auch BVerfGE 17, 269, 276; 82, 209, 230; 103, 172, 184 = SozR 3-5520 Â§
25 Nr 4 S 27; BSGE 82, 41, 45 f = SozR 3-2500 Â§ 103 Nr 2 S 15). Solche
GemeinwohlgrÃ¼nde liegen den Bestimmungen Ã¼ber die 55-Jahres-
Zugangsgrenze zugrunde, wie das BSG und das BVerfG dargelegt haben (BSGE 73,
223, 226 ff = SozR 3-5520 Â§ 25 Nr 1 S 4 ff; BVerfGE 103, 172, 184 ff = SozR
3-5520 Â§ 25 Nr 4 S 27 ff). Mit ihnen soll zur Begrenzung der Ausgaben fÃ¼r die
Gesundheitsversorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) vor allem
die Zahl der VertragsÃ¤rzte beschrÃ¤nkt werden. Zugleich soll gewÃ¤hrleistet
werden, daÃ� grundsÃ¤tzlich nur solche Ã�rzte zugelassen werden, die noch
ausreichend Zeit haben, ihre fÃ¼r die PraxistÃ¤tigkeit nÃ¶tigen Investitionen zu
amortisieren und eine ausreichende Altersversorgung aufzubauen. Damit soll der
Gefahr entgegenwirkt werden, daÃ� VertragsÃ¤rzte vorrangig ihr Leistungs- und
Einkommensvolumen ausweiten wollen und dabei das Gebot wirtschaftlicher
Behandlungs- und Verordnungsweise vernachlÃ¤ssigen (vgl dazu BVerfGE 103, 172,
190 f = SozR 3-5520 Â§ 25 Nr 4 S 31 f; BSGE 73, 223, 225 ff = SozR 3-5520 Â§ 25
Nr 1 S 3 ff; BSGE 80, 9, 11 f = SozR 3-5520 Â§ 98 Nr 4 S 10 und stRspr des BSG,
zuletzt SozR 3-5520 Â§ 25 Nr 3 S 15 f).

AuÃ�er der Alterszugangsgrenze als solcher muÃ� indessen auch ihre
Ausgestaltung und Auslegung den verfassungsrechtlichen Erfordernissen Rechnung
tragen. Ist der Wortlaut der Rechtsnorm nicht eindeutig, so ist unter den denkbaren
Auslegungen diejenige zu wÃ¤hlen, die den Anforderungen des GG Rechnung
trÃ¤gt. Nur wenn eine verfassungskonforme Auslegung nicht mÃ¶glich wÃ¤re,
mÃ¼Ã�te die Norm â�� bei fÃ¶rmlichen Gesetzen wÃ¤re ein Vorlageverfahren
gemÃ¤Ã� Art 100 Abs 1 Satz 1 letzter Halbsatz GG durchzufÃ¼hren â�� fÃ¼r
verfassungswidrig erklÃ¤rt werden. Im Falle der Bestimmung Ã¼ber die 55-Jahres-
Zugangsgrenze ist eine verfassungskonforme Auslegung mÃ¶glich. Die Regelung ist
von ihrem Wortlaut her nicht eindeutig; von den mÃ¶glichen Auslegungen
entspricht diejenige, daÃ� der Antragsteller seine Zulassung noch bis zur
Vollendung seines 55. Lebensjahres beantragen kann, den Anforderungen des Art
12 Abs 1 GG iVm dem Rechtsstaatsprinzip des Art 20 Abs 3 GG.

Nach Â§ 98 Abs 2 Nr 12 SGB V iVm Â§ 25 Ã�rzte-ZV ist die Zulassung eines Arztes,
der das 55. Lebensjahr vollendet hat, ausgeschlossen. Die Vorschrift regelt nicht
ausdrÃ¼cklich, auf welchen Zeitpunkt genau abzustellen ist. In Betracht kommen
der Zeitpunkt der Antragstellung, derjenige der Entscheidung des
Zulassungsausschusses und der der Aufnahme der vertragsÃ¤rztlichen TÃ¤tigkeit.

Nach dem Wortlaut kÃ¶nnte es naheliegen, die Entscheidung des
Zulassungsausschusses, durch die der Status als Vertragsarzt begrÃ¼ndet wird, als
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maÃ�geblich anzusehen. Dies hÃ¤tte aber zur Folge, daÃ� VerzÃ¶gerungen im
Verlauf des Zulassungsverfahrens â�� sei es durch die Handhabung im
ZulassungsausschuÃ�, sei es durch die aufschiebende Wirkung von Rechtsbehelfen
zB der KÃ�V â�� zu Lasten des antragstellenden Arztes gingen. Dieser kÃ¶nnte
nicht abschÃ¤tzen, wann er die Zulassung beantragen muÃ�, wenn er nicht Gefahr
laufen will, noch vor dem Innehaben einer rechtswirksamen Zulassung bereits das
55. Lebensjahr zu vollenden. Dieses Ergebnis wÃ¤re mit den Anforderungen der
Verfassung nicht vereinbar. Nach rechtsstaatlichen GrundsÃ¤tzen mÃ¼ssen
staatliche Eingriffe meÃ�bar sowie fÃ¼r den StaatsbÃ¼rger voraussehbar und
berechenbar sein (BVerfGE 9, 137, 147). Erforderlich ist, daÃ� die von einer Norm
Betroffenen die Rechtslage erkennen und ihr Verhalten danach einrichten kÃ¶nnen
(BVerfGE 103, 332, 384 mwN). Gerade in Fristfragen muÃ� fÃ¼r den
Rechtssuchenden klar erkennbar sein, was er zu tun hat, um einen Rechtsverlust zu
vermeiden (vgl BVerfGE 69, 381, 385 f). Diese rechtsstaatlichen Erfordernisse
haben besondere Bedeutung bei Regelungen der Berufswahl und auch im sog
berufswahlnahen Bereich, wie er vorliegend betroffen ist. Normen in diesem Bereich
mÃ¼ssen in ZweifelsfÃ¤llen so ausgelegt werden, daÃ� die Betroffenen die
Gestaltung ihres Berufslebens weitestmÃ¶glich planen kÃ¶nnen (vgl unter dem
Gesichtspunkt auch des Art 12 Abs 1 GG zB BVerfGE 102, 197, 222 f betr Erlaubnis
fÃ¼r Spielbank; BVerfGE 58, 257, 279 â�� Entlassung aus Gymnasium; BVerfGE 45,
393, 399 f â�� Aufnahme von Parallelstudium; vgl ferner BVerfGE 33, 303, 345 f â��
Zugang zur Hochschule).

Diesen Anforderungen wÃ¼rde ebensowenig eine Auslegung der 55-Jahres-
Zugangsregelung dahingehend gerecht werden, daÃ� es darauf ankomme, welchen
â�� voraussichtlichen â�� Zeitpunkt der Antragsteller fÃ¼r die Aufnahme seiner
vertragsÃ¤rztlichen TÃ¤tigkeit angegeben hat. Davon abgesehen, daÃ� nach den
Regelungen des Â§ 98 Abs 2 Nr 12 SGB V und der Ã�rzte-ZV keine Rechtspflicht zu
einer solchen Angabe besteht, steht diese naturgemÃ¤Ã� unter dem Vorbehalt der
zeitlichen Dauer des Zulassungsverfahrens â�� dessen Ablauf in den HÃ¤nden der
Zulassungsgremien liegt â�� und der erst danach mÃ¶glichen abschlieÃ�enden
Umsetzung der weiteren Planungen wie der Anmietung und Ausstattung von
PraxisrÃ¤umen sowie der Anstellung von Praxispersonal. Weitere VerzÃ¶gerungen
sind zudem denkbar, falls zB die KÃ�V die Zulassungsentscheidung anficht, was
aufschiebende Wirkung entfaltet (vgl dazu bei Rechtsbehelfen von KÃ�Ven BSG 
SozR 3-1500 Â§ 97 Nr 3 S 4 f).

Vereinbar mit den verfassungsrechtlichen Erfordernissen ist nach alledem einzig die
Auslegung, wonach der Antragsteller seine Zulassung bis zum letzten Zeitpunkt vor
Vollendung seines 55. Lebensjahres beantragen kann. So hat der Betroffene
Planungssicherheit. Die Frist, binnen derer er den Antrag stellen muÃ�, ist genau
bestimmt. Er kennt ihren genauen Endzeitpunkt und kann sich auf sie einrichten.

Eine solche Auslegung fÃ¼gt sich auch den weiteren Regelungen der Ã�rzte-ZV ein.
Sie entspricht der Bestimmung des Â§ 19 Abs 1 Satz 2 Ã�rzte-ZV. Nach dieser
Vorschrift gelten ZulassungsbeschrÃ¤nkungen nur fÃ¼r solche AntrÃ¤ge, die nach
deren Anordnung gestellt werden, und nicht fÃ¼r frÃ¼here AntrÃ¤ge. Einen
ZulassungsausschluÃ� enthÃ¤lt gleichfalls die Bestimmung, daÃ� eine Zulassung

                               6 / 7

https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BVerfGE%209,%20137
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BVerfGE%20103,%20332
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BVerfGE%2069,%20381
https://dejure.org/gesetze/GG/12.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BVerfGE%20102,%20197
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BVerfGE%2058,%20257
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BVerfGE%2045,%20393
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BVerfGE%2045,%20393
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BVerfGE%2033,%20303
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/98.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=SozR%203-1500%20§%2097%20Nr%203


 

nach Vollendung des 55. Lebensjahres nicht mehr zulÃ¤ssig ist. DemgemÃ¤Ã� liegt
es nahe, entsprechend der Vorschrift des Â§ 19 Abs 1 Satz 2 Ã�rzte-ZV darauf
abzustellen, ob das 55. Lebensjahr im Zeitpunkt der Antragstellung bereits
vollendet war oder noch nicht.

Allerdings wahrt nicht jeder Zulassungsantrag, der vor Vollendung des 55.
Lebensjahres gestellt wird, die Frist. Vielmehr muÃ� es sich um einen Antrag
handeln, der formell und materiell wirksam ist. Er muÃ� den in der Ã�rzte-ZV
geregelten Anforderungen entsprechen, dh ihm mÃ¼ssen die fÃ¼r eine Zulassung
nach der Ã�rzte-ZV erforderlichen Angaben zu entnehmen und die nÃ¶tigen
Unterlagen beigefÃ¼gt sein. AuÃ�erdem muÃ� der Antrag darauf gerichtet sein, die
vertragsÃ¤rztliche TÃ¤tigkeit alsbald â�� mithin im Regelfall spÃ¤testens innerhalb
von drei Monaten nach Vollendung des 55. Lebensjahres bzw mit Beginn des nach
der Entscheidung des Zulassungsausschusses als nÃ¤chstes beginnenden Quartals
â�� aufzunehmen. Ein Antrag eines Arztes wÃ¤re zB miÃ�brÃ¤uchlich, wenn dieser
erkennbar noch nicht alsbald in die Lage kommt, eine vertragsÃ¤rztliche TÃ¤tigkeit
aufzunehmen, weil er noch fÃ¼r lÃ¤ngere Zeit in einem BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis
steht, oder der ersichtlich dazu noch nicht bereit ist (sog Antrag auf Vorrat). Ein
solcher Antrag wÃ¤re nicht wirksam und wÃ¼rde die mit der 55-Jahres-
Zugangsregelung normierte Frist nicht wahren. Damit ist den â�� vom LSG geltend
gemachten â�� Bedenken die Grundlage entzogen, das Abstellen auf den Zeitpunkt
der Antragstellung ermÃ¶gliche ZulassungsantrÃ¤ge "auf Vorrat". Der
Gegenansicht, die deshalb auf den Zeitpunkt der Zulassung abstellt, ist daher nicht
zu folgen (zur Gegenmeinung vgl zB Liebold/Zalewski, Kassenarztrecht, Â§ 25
Ã�rzte-ZV, Bd II, RdNr E 145a, und Schallen, Zulassungsverordnungen fÃ¼r Ã�rzte,
ZahnÃ¤rzte, Psychotherapeuten, 3. Aufl 2000, Â§ 25 RdNr 457 f).

Nach dieser Auslegung der Regelungen Ã¼ber die 55-Jahres-Zugangsgrenze stellte
der KlÃ¤ger seinen Antrag auf Zulassung noch rechtzeitig. Das allein begrÃ¼ndet
aber den Anspruch auf Zulassung nicht. Vielmehr mÃ¼ssen auch die weiteren
Zulassungsvoraussetzungen der Â§Â§ 18 ff Ã�rzte-ZV vorliegen. Hierzu fehlt es an
Feststellungen im Berufungsurteil. Diese nachzuholen, ist Aufgabe des LSG als
Tatsacheninstanz. Mithin hat das LSG abermals Ã¼ber die Sache zu verhandeln und
zu entscheiden sowie dann auch Ã¼ber die Kosten des Revisionsverfahrens zu
befinden.

Erstellt am: 28.08.2003

Zuletzt verändert am: 20.12.2024
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